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Datenschutz- und Vertraulichkeitserklärung 
 
 

der   

        Firma 

 

gegenüber der  

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart ("KVBW"): 

 

1. Wir verpflichten uns, alle Unterlagen, Daten und sonstigen Informationen, die uns bereits 

vor Aufnahme einer Tätigkeit für die KVBW oder in Ausübung oder aus Anlass einer  

Tätigkeit für die KVBW anvertraut oder bekannt werden, streng vertraulich zu behandeln. 

Dies gilt insbesondere für alle als "vertraulich" oder ähnlich bezeichneten und für alle ihrer 

Natur nach vertraulichen Informationen, unabhängig davon, ob sie schriftlich, elektronisch 

oder in sonstiger Weise vorliegen bzw. uns anvertraut oder bekannt gemacht werden. Wir 

werden diese Informationen Dritten nicht zugänglich machen und vor dem Zugriff Unbefug-

ter besonders sichern, zumindest so wie eigene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Die 

Verwendung dieser Informationen für Zwecke außerhalb unserer Tätigkeit für die KVBW ist 

uns strikt untersagt. Unsere Mitarbeiter werden wir schriftlich entsprechend zur Vertraulich-

keit verpflichten.  

 

2. Unsere Mitarbeiter werden wir mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften 

vertraut machen und sie schriftlich zur Wahrung des Datengeheimnisses gemäß  

§ 5 BDSG verpflichten.  

 

3. Wir werden Dritte mit den uns obliegenden Dienstleistungen nur nach vorheriger,  

ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der KVBW beauftragen und diese entsprechend 

dieser Datenschutz- und Vertraulichkeitserklärung verpflichten. 

 

4. Wir werden der KVBW auf Anforderung die vorgenannten Verpflichtungserklärungen  

vorlegen. 

 

5. Auf Anforderung sowie bei Beendigung der Tätigkeit für die KVBW werden wir der KVBW 

alle vertraulichen Informationen sowie sämtliche personenbezogenen Daten herausgeben 

oder datenschutzkonform (DIN 66399) vernichten und der KVBW die vollständige  

Herausgabe bzw. Vernichtung schriftlich bestätigen. Uns steht kein Zurückbehaltungsrecht 

zu. 
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6. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit und auf das Datengeheimnis besteht auch nach der 

Tätigkeit für die KVBW fort. 

 

7. Auf die Strafbarkeit eines Datenschutzverstoßes nach den §§ 43 und 44 BDSG sowie einer 

Geheimnisverletzung nach § 203 StGB wurden wir ausdrücklich hingewiesen  

(vgl. Anlage). 

 

8. Sonstige Geheimhaltungspflichten bestehen gegebenenfalls unabhängig von dieser  

Erklärung. 

 

 

 

 

____________________________ 

Ort, Datum 

 

 

 

____________________________ 

Unterschrift  
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Anlage 
zur Datenschutz- und Vertraulichkeitserklärung 

[Stand: 02-2015] 

 
 

Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

§ 5 [Datengeheimnis] 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 

erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffent-

lichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflich-

ten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

§ 43 Abs. 2 und 3 [Bußgeldvorschriften] 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder  

verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels  

automatisierten Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich  

oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien ver-

schafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch 

unrichtige Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 

Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen 

abhängig macht, 

5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder  

Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort  

genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht  

rechtzeitig macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann […], in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu  

dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der  

Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten  

Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden. 
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§ 44 [Strafvorschriften] 

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich 

oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche 

Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbe-

hörde. 

 
 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 203 [Verletzung von Privatgeheimnissen] 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 

Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1 Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Be-

rufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung er-

fordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirt-

schaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder  

Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, 

Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer  

Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des  

öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwan-

gerschaftskonfliktgesetzes, 

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 

6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder 

einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle  

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen  

Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart,  

das ihm als  

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersu-

chungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzge-

bungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegen-

heiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 
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6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung 

wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet  

worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben 

der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche 

Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 

bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt ein 

fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2  

Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und 

von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt 

hat. 

(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskam-

mer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die 

Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in 

Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses  

Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlass 

erlangt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des 

Betroffenen unbefugt offenbart. 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 

einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
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